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Berufswahlschule fur junge Gehorlose

Ein gutgelungener Versuch in der
Franzosisch sprechenden Schweiz

Die Gewerbeschule derIndustrie- und Han-
delsgesellschaft von Lausanne hatte im
vergangenen Jahr einen vorberuflichen,
orientierenden Bildungsgang fiir die jun-
gen Gehorlosen der welschen Schweiz or-
ganisiert, Sie wurde dabei unterstiitzt
durch die ASASM und die finanzielle Hilfe
der Invaliden-Versicherung (IV).

Diese jungen Leute haben nach ihrer obli-
gatorischen Schulzeit ein weiteres Jahr
freiwillig auf der Schulbank zuge-
bracht, um sich fiir die berufliche Lehrzeit
vorzubereiten. Sie haben wihrend 40 Wo-
chen ungefidhr 1500 Schulstunden besucht.
Diese Schulstunden wurden ergénzt durch
Betriebsbesichtigungen, Schnupperlehren
und praktische Arbeit in zirka 15 ver-
schiedenen Berufen.

Die Ergebnisse haben diesen ersten Ver-
such in der welschen Schweiz gerechtfer-
tigt. Das bedeutet: Der Versuch ist gut ge-
lungen. Die Schiiler wurden in ihrer Be-
rufswahl griindlich beraten und durch die
regionalen Eingliederungsstellen orientiert
und unterstiitzt. In vielen Fillen konnten
diese eine Vielfalt von beruflichen Mog-
lichkeiten von einem gehobenen Niveau
anbieten. — Seit dem Monat August stehen

die jungen Leute nun in der beruflichen
Ausbildung, um spiter den eidgendssi-
schen Lehrausweis zu erhalten. Sie stehen
in der Lehre als: Tiefbauzeichner, Labo-
rant, Lichtdruck-Retoucheur, Zahntechni-

ker und Fakturist.

Nach einem Bericht in der
«Tribune de Lausanne»

Fritherkennung von Gehorschiden

Eine neue Methode zur frithen Erkennung
von erblichen Gehorschidden hat der Stock-
holmer Arzt Dr. Erik Wedenberg gefun-
den. Er berichtete dariiber auf einer in-
ternationalen Tagung in der schwedi-
schen Hauptstadt seinen Kollegen. Dr. We-
denberg beginnt mit seinen Untersuchun-
gen schon im frithesten Entwicklungssta-
dium des werdenden Menschen, nimlich
24 bis 28 Wochen nach der Empfingnis im
Mutterleib. Es werden dabei bestimmte
Lautimpulse auf das sich entwickelnde Le-
ben gerichtet. Bleibt die «Antwort» aus,
dann muss damit gerechnet werden, dass
das Kind mit einem geschidigten Horver-
mogen geboren wird. — Das ist sicher ein
erstaunlicher Fortschritt. Aber leider hat
auch dieser Arzt noch kein Mittel zur Be-
hebung des Gehorschadens gefunden.

Enttiuschte gehorlose Fremdarbeiter in Ziirich

Vor drei Jahren kamen zwei japanische
Gehorlose in die Schweiz. Sie fanden in
Ziirich eine Arbeitsstelle. (Wir berichteten
davon in der GZ.) Der eine arbeitete als
tiichtiger Konditor, der andere als Kii-
chenbursche. Es hat ihnen in der Schweiz
sehr gut gefallen. Sie wollten gerne noch
lange hier bleiben. Aber nun sind sie
plotzlich nicht mehr da. Sie mussten unser
Land verlassen. Die Schweizerische Frem-
denpolizei hat sie an die Grenze geschickt.
Warum? Die beiden Japaner hatten keine
Arbeitsbewilligung gehabt. Thre Arbeit-
geber hatten sie bei der Einwohnerkon-
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trolle der Stadt Ziirich nicht als Fremd-
arbeiter, sondern als Studenten angemel-
det! (Studenten stehen némlich nicht unter
Fremdarbeiterkontrolle.) Die Arbeitgeber
wollten schlau sein. Aber die Fremdenpo-
lizei hat die Wahrheit doch erfahren. Die
Arbeitgeber wurden bestraft, und die ge-
horlosen Japaner mussten sofort ausreisen.
Das war fiir sie eine harte Strafe. Der
eine arbeitete dann zuerst eine Weile lang
in Innsbruck (Tirol) und hat jetzt in Min-
chen eine Arbeitsstelle gefunden. Der an-
dere kehrte sehr enttiuscht in seine Hei-
mat nach Tokio zurtick. A. B



	Berufswahlschule für junge Gehörlose

